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sich des Falles so angelegentlich angenommen haben, können für ihre
Extravaganzen nur einen mildernden Umstand für sich beanspruchen: den nicht gerade
sehr erbaulichen Unistand nämlich, daß ihnen ein bernischer Armeninspektor,
also offenbar ein „berufener Fachmann", in einem Zeitungsartikel voll unmotivierter

Verallgemeinerungen den Ton angegeben hat! 8t.

Schweiz. Der Bundesrat hat kürzlich entschieden: es wird grundsätzlich
festgestellt, daß der Bezug der gesetzlichen Wehrmannsunter st ützung seitens
einer Familie die Ausrichtung von Notunter st ützung an dieselbe auf
Grund der interkantonalen Vereinbarung betreffend die wohnörtliche
Kriegsnotunterstützung nicht ausschließt. — Ein Kanton hatte sich nämlich geweigert, dem
Wohnkanton die halbe Notunterstützung zu vergüten, indem er (der Heimatkanton)

sich auf Art. 1, letzter Absatz, der Vereinbarung, berief.
Basel. Die Allgemeine Armenpflege Basel konstatiert in

ihrem Jahresbericht über das Jahr 1916 eine Verminderung der Zahl der
Unterstützten infolge der vielen besondern Kriegsfürsorgemaßnahmen und des Uebergangs

manches Falls an die Unterstützung der ausländischen Konsulate oder
nationalen Hülfsvereine, weil der Familienvorstand oder ein Sohn am Kriege
teilnehmen. Organisatorisch tat die Allgemeine Armenpflege wieder einen Schritt
zur Besorgung der Armenfürsorge durch Berufsarmenpfleger, durch das Bureau
und seine Beamten, indem das letztere alle Fälle übernahm, die bisher den
Bezirkspflegen überwiesen waren. Der Gesamtaufwand aus eigenen Mitteln betrug:
Fr. 293,936. 94 (worunter Fr. 44,929. 67 für die Verwaltung). An Heimatgeldern
gingen ein: Fr. 278,117. 78, 19,999 Fr. mehr als im Vorjahre. îZürich. D i e freiwillige und E i n w o h n e r a r m e n p f l e g e der
Stadt Zürich wurde im Jahre 1916 andauernd vermehrt in Anspruch
genommen infolge der Verteuerung fast sämtlicher für den Lebensunterhalt
unentbehrlicher Bedarfsartikel. „Die allgemeine Unsicherheit der Verhältnisse und der

Ruf, den Zürich als Stätte mannigfaltiger Wohlfahrtsorganisationen genießt,"
veranlaßten wiederum viele Leute ohne ökonomische Widerstandskraft, in der Stadt
Zürich Zuflucht zu suchen, wo sie dann oft schon am Tage des Anzugs hülfsbe-
dürftig werden. Ueber das Verhältnis des Unterstützungsaufwandes zur Nieder-
lasfungsdauer der Hülfsbedürftigen enthält der Jahresbericht der freiwilligen
Armenpflege einige treffende und beherzigenswerte Bemerkungen. — Der
Unterstützungsaufwand bei 3164 Fällen betrug: Fr. 538,779.69. Auf den einzelnen
Unterstützungsfall kamen durchschnittlich Fr. 176.69. Die Heimatgemeinden der
Unterstützten leisteten Fr. 237,511.93. Die Verwaltung kostete: Fr. 85,482.82.
— Als Chefsekretär steht seit November 1916 an der Spitze der freiwilligen
Armenpflege: Dr. xllil. Walter Frey.
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